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Unbestritten: Mit der neu definier-ten „Einstehensgemeinschaft“ durchdas SGB-II-Fortentwicklungsgesetzwird die Rechtsposition von Erwerbs-losen abermals verschlechtert: DieBeweislast wird (teilweise) umgekehrt.Auch mit der bisher in derRechtssprechung verbreiteten Auffas-sung wird gebrochen, als ein Indiz für„Eheähnlichkeit“ eine Dauer der „Part-nerschaft“ von drei Jahren anzuneh-men. Und doch:  Auch künftig dürfenPaare nur zu einer Bedarfsgemein-schaft „zusammengepackt“ werden,wenn eine der Ehe vergleichbare Be-ziehung besteht!  Wer nur zusammenwohnt – auch länger als ein Jahr –,muss noch längst nicht füreinander ein-stehen.Hier zunächst der geänderte Para-graf 7 SGB II  im Wortlaut (Auszug):(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehö-ren[...]3. als Partner der erwerbsfähigenHilfebedürftigena) [... Ehepartner, d. Red.]b) [... Lebenspartner, d. Red]c) eine Person, die mit dem er-werbsfähigen Hilfebedürftigen in einemgemeinsamen Haushalt so zusammen-lebt, dass nach verständiger Würdigungder wechselseitige Wille anzunehmenist, Verantwortung füreinander zu tra-gen und füreinander einzustehen“[...](3a) Ein wechselseitiger Wille, Ver-antwortung füreinander zu tragen undfüreinander einzustehen, wird vermu-tet, wenn Partner1. länger als ein Jahr zusammenle-ben,2. mit einem gemeinsamen Kind zu-sammenleben,3. Kinder oder Angehörige im Haus-halt versorgen oder4. befugt sind, über Einkommenoder Vermögen der anderen zu verfü-gen.
„Eheähnlich“ gilt weiter

Der Begriff „eheähnliche Gemein-schaft“ taucht zwar im Gesetz nicht

mehr auf. In der Sache muss es sichaber auch weiterhin um eine der Ehevergleichbare Partnerschaft handeln.Oder mit den Worten des  Landessozi-algericht Niedersachsen-Bremen: „Vo-raussetzung für die Annahme einerPartnerschaft im Sinne des neu gefass-ten § 7 Abs. 3 Nr. 3 c SGB II ist alsonach wie vor nur eine derart dichte undauf Dauer angelegte Verbindung, dassangenommen werden kann, die Part-ner fühlten sich so füreinander verant-wortlich, dass sie zunächst ihren ge-meinsamen Lebensunterhalt sicherstellen, bevor sie ihr persönliches Ein-kommen zur Befriedigung eigener Be-dürfnisse verwenden.“ ( Az: L 9 AS 349/06 ER vom 03.08.06)Dafür spricht zum einen der Geset-zestext (es heißt „Partner, die zusam-menleben“ und nicht „Personen, diezusammen wohnen“), vor allem aberdie Gesetzesbegründung, die alsRechtsquelle für den Willen des Ge-setzgebers herangezogen werdenkann: „Entscheidend ist das Besteheneiner auf Dauer angelegten Lebensge-meinschaft, die daneben keine weite-ren Lebensgemeinschaften gleicher Artzulässt und sich [...] durch innere Bin-dungen auszeichnet, die ein gegensei-tiges Einstehen füreinander begründen,d.h. über eine reine Haushalts- undWirtschaftsgemeinschaft hinausgeht.“(BT-Ds. 16/1410, S. 19f). Laut Geset-zesbegründung dient die neue Formu-lierung auch lediglich dazu, gleichge-schlechtliche Lebensgemeinschaftenin die Definition einzubeziehen – nichtmehr.Ähnlich sieht dies auch die Bundes-anstalt für Arbeit. In den Durchfüh-rungshinweisen zu § 7 SGB II werden„Personen, die sich lediglich aus Kos-tengründen eine Wohnung teilen (z. B.die klassische Wohngemeinschaft)“ausdrücklich ausgenommen (Rz. 7.16).
Beweislastumkehr

Liegt eine der vier im Absatz 3a ge-nannten Bedingungen vor, dann darfdas Amt vermuten, dass „Partner“füreinander einstehen – mehr nicht. Die

vier Kriterien definieren nicht, was eine„Einstehensgemeinschaft“ ist. Es sindnur die Voraussetzungen, bei denen dasAmt „erstmal“ eine „Einstehensge-meinschaft“ annehmen darf. Das ist einwichtiger Unterschied. Für das Vorlie-gen der Vermutung liegt die Beweis-last weiterhin beim Amt (so auch BA,Hinweise § 7, Rz. 7.17.).Im Streifall muss es dem ALG-II-An-tragsteller möglich sein, diese Vermu-tung zu entkräften. Im Kern geht esdarum nachzuweisen, dass man nichtin einer der Ehe vergleichbaren Bezie-hung lebt. Der  Gesetzestext enthältkeine Hinweise, wie die Vermutungwiderlegt werden kann.Laut Gesetzesbegründung mussder Betroffene darlegen und nachwei-sen, „dass alle Kriterien des § 7 Abs.3a nicht erfüllt werden“ (was bezogenauf die 1-Jahres Frist vielfach faktischunmöglich ist) oder  „die Vermutungdurch andere Umstände“ entkräften(BT-Ds. 16/1410 S. 19).Dazu können folgende Aspekte vor-gebracht werden:• „Nicht-Verheiratet-Sein“ als be-wusste Entscheidung und Ausdruckdafür, nicht füreinander einstehen zuwollen• Getrenntes Wirtschaften, belegtetwa durch ein Einkaufs-Tagebuch(zwar ist eine Wirtschafts-  noch keine

Info für die Beratungspraxis„Zusammen wohnen“= „füreinander einstehen“? Nein!!!
– Die neue Regelung zu Einstehensgemeinschaften –1

1 Dieses Info basiert zum Teil auf dem Artikel vonGuido Grüner: Einstandsgemeinschaft mit Be-weislastumkehr, in: quer 3/2006.
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Einstehensgemeinschaft, aber„füreinander einstehen“ setzt voraus,dass gemeinsam gewirtschaftet wird!)• Getrennte Anschaffungen (= „klargetrennte Eigentumsverhältnisse“)• Keine gemeinsamen, sondern ge-trennte Verträge (Ausnahme ggf. Miet-vertrag)• Räumlich getrennte Bereiche inder gemeinsamen Wohnung,insbesondere eigene, räumlich ge-schützte Privatsphäre ( in Anlehnung andas Bayrische LSG, :Az. L 11 AS 100/05 vom11.07.06 )
ArgumentationSG DüsseldorfZusätzlich (zu dem bisher Ausge-führten) empfehlen wir bei Begründun-gen für  Widersprüche und Anträge imvorläufigen Rechtsschutz die Argumen-tation des SG Düsseldorf aufzugreifen.Das SG  hat mit Bezug auf die Ent-scheidungen des BVerfG vom12.05.2005 (Az.: 1 BvR 569/05)  – Te-nor: „Schützend vor die Antragstellerstellen“ – und  vom 07.06.2005 (Az.: 1BvR 1508/96) – Tenor: „Keine Heran-ziehung von Kindern bei der Sozialhil-fe, die nach BGB gar nicht unterhalts-pflichtig sind“ – ausgeführt:Ein „sozialhilferechtlicher Anspruch(übertragbar auf SGB II, die Red.) nurdann und nur insoweit entfallen kann,wenn er durch einen entsprechendenzivilrechtlichen Anspruch ersetzt wird.[...] Das Gericht ist daher weiterhin derAuffassung, dass der Antragstellerin solange Leistungen nicht vorenthaltenwerden können, als festgestellt wird,dass diese tatsächlich Unterhalt von ih-rem vermeintlichen Lebensgefährtenerhält. [...] Dem grundrechtlich ge-

schützten Anspruch auf Leistungennach dem SGB II oder XII kann - nachhier vertretener Auffassung - nicht einbestimmtes Verhalten, mag es auchnoch so offensichtlich auf eine „ehe-ähnliche Lebensgemeinschaft“ schlie-ßen lassen, entgegengehalten werden.Leistungen können also nicht deshalbversagt werden, weil ein Antragstellermit einem anderen zusammen wohnt,schläft oder sonst wie über einen län-geren Zeitraum vertraut ist, denn die-ses Verhalten begründet gerade keinenAnspruch auf Unterhalt gegenüber demjeweiligen Partner. Vielmehr könnenLeistungen nur dann entfallen, wennsie durch andere Leistungen in gleicherHöhe tatsächlich ersetzt werden, denndas Grundgesetz gewährleistet den tat-sächlichen Erhalt der Leistung (BVerfGa.a.O.). [...] Es ist [...] unbefriedigend,wenn der Gesetzgeber einerseits im öf-fentlichen Recht regelt, dass ein Part-ner einer „eheähnlichen Lebensge-meinschaft“ auf das Einkommen desanderen Partners verwiesen wird (soim SGB II), andererseits er aber - nachzivilrechtlichen Bestimmungen - gegendiesen Partner gar keinen Anspruch aufUnterhalt hat. Folgerichtig kommt esvorliegend lediglich darauf an, ob dieAntragstellerin [...] tatsächlich an Stel-le der SGB-II-Leistungen mindestensgleichwertige Leistungen von ihremPartner erhält.“(Az. S 35 AS 112/O5 ERvom:07.06.05)

Zur Gegenwehrermutigen
Auch unter der neuen Rechtslageempfehlen wir, Betroffene im Streitfallzu ermutigen, sich rechtlich zu wehren– wenn der Wille, füreinander einzuste-hen eben nicht gegeben ist.Allerdings sollte im Sinne einertransparenten Beratung auch daraufhingewiesen werden, dass das Verfah-ren etwas „komplex“ ist (im Regelfallsind ja Widerspruch, Klage und ein An-trag auf eine einstweilige Anordnungnötig), ein etwas längerer Atem erfor-derlich ist sowie die Alternative,auseinander zu ziehen, besprochenwerden  – damit Ratsuchende eineGrundlage haben, sich für ihren Wegzu entscheiden.

Der FördervereingewerkschaftlicherAr-beitslosenarbeite.V., der die KOSträgt, ist dringendauf neue Mitglie-der sowie Spen-den angewiesen.Auf Anfrage sen-den wir gerne un-verbindlich Infoszum Fördervereinzu.

Solidarität macht starkMitglied werden!

KOS-Materialien
Unter www.erwerbslos.de findetIhr zu vielen der nachfolgenden neuenMaterialien Ansichtsexemplare, sowieeine Leseprobe aus dem ALG-II-Ratge-ber und einen Bestellzettel.
Hinweis für Betriebs- und Personal-räte: Der Arbeitgeber (bzw. die Dienst-stelle) hat dem Betriebsrat (Personal-rat) die erforderlichen Sachmittel zurVerfügung zu stellen (§ 40 Abs. 2BetrVG, § 44 Abs. 2 BPersVG). Zu denerforderlichen Sachmitteln gehörenauch sozialrechtliche Publikationen undZeitschriften.

Tipps & Infos zum ALG II:
• ALG-II-Ratgeber2. grundlegend überarbeitete Auflage,Stand 1.8.2006, DIN-A-5-Broschüre,120 S., 4 E / Stück zuzüglich 1,50 EVersandpauschale
• Faltblattserie „Infos zum ALG II“8 Ausgaben u.a. zu „Vermögen“, „An-rechnung von Einkommen“, „zumut-bare Arbeit“, aktualisiert Stand1.8.2006, 9 E / 100 Stück zzgl. Versand
Neue Flyer-Reihe:Rechte kennen – Rechte nutzen!
• Checkliste für „Arbeitslos-Werden-de“ (erschienen August ‘06)
• 1-Euro-Jobs: Handlungshilfe für BR/PR/MAV (erscheint Okt. ‘06)
• Info-Blatt für MinijobberInnen (er-scheint Nov. ‘06)
• Info-Blatt für LeiharbeiterInnen (er-scheint Nov. ‘06)
Jeweils 12 E / 100 St. Format und Ge-staltung entsprechen der „Checkliste“.
A-Info, 6-seitiger Rundbrief(erscheint ca. zehn mal im Jahr):
• Abo (0,50 E / Stück, zzgl. Versand;Einzelexemplare sowie größere Men-gen möglich)
• Schnupper-Abo zum Kennenlernen(je 10 Stück der nächsten 3 Ausgaben,Pauschale alles inklusive: 15 E).
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